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· · ·

Zur ausführlichen Version:  

Klicken Sie hier

Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz  
in der Wirtschaft   

Durch regelmäßige Wartung, Optimierung und den 
Austausch von Technologien und Anlagen können 
nicht nur große Industrieunternehmen ihren Energie-
verbrauch senken. Investitionen in energieeffiziente 
Produktionsprozesse lohnen sich auch für kleine und 
mittlere Unternehmen – umso mehr mit der passenden 
Förderung.

Mit der Bundesförderung für Energie-und Ressourcen-
effizienz in der Wirtschaft fördert das BAFA (Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gewerbliche 
Unternehmen, die in hocheffiziente Technologien sowie 
erneuerbare Energien investieren und damit nachhal-
tig für sparsame und rationelle Energieverwendung in 
ihrem Betrieb sorgen.

Die Förderquoten betragen zwischen 10 % und 60 % 
der förderfähigen Kosten.

Das Förderprogramm umfasst folgende Module:

• Modul 1: „Querschnittstechnologien“ 
Gefördert werden der Erwerb und die Installation 
von hocheffizienten elektrischen Motoren, Pumpen, 
Ventilatoren und Drucklufterzeugern. Jede Anlage 
beziehungsweise Komponente, für die eine Förde-
rung beantragt wird, muss eine im Unternehmen 
vorhandene Bestandsanlage/Bestandskomponente 
ersetzen.

• Modul 2: „Prozesswärme aus Erneuerbaren  
Energien“ 
Gefördert werden der Erwerb und die Installation 
von Anlagen zur Erzeugung von Wärme aus erneuer-
baren Energien wie beispielsweise Solarkollektoranla-
gen, Wärmepumpen, Geothermie-Anlagen, Anlagen 
zur Biomassefeuerung. Die mit den geförderten 

Anlagen bereitgestellte Wärme muss zu über 50 % 
für Prozesse verwendet werden. 

• Modul 3: „MSR, Sensorik und Energiemanagement-
Software“ 
Gefördert werden Soft- und Hardware im Zusam-
menhang mit der Einrichtung oder Anwendung 
eines Energie- oder Umweltmanagementsystems.

•  Modul 4a /4b: „Energie- und ressourcenbezogene 
Optimierung von Anlagen und Prozessen – Basis-
förderung/Premiumförderung“ 
Über die Basisförderung können sich kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) Anlagen fördern 
lassen, die zu bestimmten Technologiekategorien 
gehören, ohne hierfür ein umfangreiches Einspar-
konzept erstellen zu müssen. Die Premiumvariante 
(4b) beinhaltet ein Einsparkonzept.

•  Modul 5: „Transformationspläne“ 
Ziel der Förderung von Transformationsplänen ist es, 
Unternehmen bei der Planung und Umsetzung der 
eigenen Transformation hin zur Treibhausgasneutra-
lität zu unterstützen.

• 	Modul	6:	„Elektrifizierung	von	Kleinen	Unterneh-
men“ 
Gefördert wird der Austausch vorhandener Produk-
tionsanlagen, die mit Erdgas, Kohle oder Mineralöl 
oder mit aus Erdgas, Kohle oder fossilem Öl (Mine-
ralöl) gewonnenen Energieträgern betrieben werden, 
durch elektrisch oder mit erneuerbaren Energien zu 
betreibenden Neuanlagen.

Antragsberechtigt sind alle gewerblichen Unternehmen, 
vornehmlich KMU, die mit dem geplanten Vorhaben 
noch nicht begonnen haben.

https://www.rwt-gruppe.de/news/artikel/bundesfoerderung-fuer-energie-und-ressourceneffizienz-in-der-wirtschaft.html
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Inflationsausgleichsprämie 
muss nicht allen Arbeitnehmern 
ausgezahlt werden

Die in § 3 Nr. 11c des Einkommensteuerge-
setzes geregelte Steuerfreiheit der (freiwilli-
gen) Inflationsausgleichsprämie sieht keine 
Regelung vor, dass die Prämie an alle Arbeit-
nehmer ausgezahlt werden muss. Somit ist 
der Arbeitgeber nach Ansicht des Landes-
arbeitsgerichts Niedersachsen grundsätzlich 
nicht daran gehindert, die Zahlung einer 
Inflationsausgleichsprämie an weitere Be-
dingungen zu knüpfen.

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

Sozialversicherung: Kein Rabatt-
freibetrag für Arbeitnehmer von 
Konzerngesellschaften

Erhält ein Arbeitnehmer aufgrund seines 
Dienstverhältnisses Waren oder Dienstleis-
tungen, die vom Arbeitgeber nicht überwie-
gend für den Bedarf seiner Arbeitnehmer 
hergestellt, vertrieben oder erbracht werden, 
sind diese Vorteile steuerfrei, soweit sie den 
Rabattfreibetrag von 1.080 Euro im Kalen-
derjahr nicht übersteigen. 

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

Vorsteuervergütung:  
Anträge für 2023 sind bis zum 
30. September 2024 zu stellen

Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inländi-
schen Unternehmern unter bestimmten Be-
dingungen die dort gezahlte Umsatzsteuer. 

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

https://www.rwt-gruppe.de/news/artikel/inflationsausgleichspraemie-muss-nicht-allen-arbeitnehmern-ausgezahlt-werden.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/artikel/sozialversicherung-kein-rabattfreibetrag-fuer-arbeitnehmer-von-konzerngesellschaften.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/artikel/vorsteuerverguetung-antraege-fuer-2023-sind-bis-zum-30-september-2024-zu-stellen.html
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Häusliches Arbeitszimmer: Aufzeichnungspflichten  
beachten

Die Aufzeichnungspflichten nach § 4 Abs. 7 des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) für Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer sind bei einem Steuerpflich-
tigen, der seinen Gewinn aus selbstständiger Tätigkeit 
durch Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt, nur 
erfüllt, wenn sämtliche Aufwendungen einzeln fortlau-
fend in einem gesonderten Dokument oder Datensatz 
aufgezeichnet werden. Eine reine Belegsammlung mit 
Aufaddieren der Positionen nach Abschluss des Veranla-
gungszeitraums ist nicht ausreichend. Da der Bundes-
finanzhof gegen diese Entscheidung des Finanzgerichts 
Hessen kürzlich die Revision zugelassen hat, ist mit 
einer weiteren Präzisierung der Rechtsprechungsgrund-
sätze zu rechnen.

Allgemeines 
§ 4 Abs. 5 EStG schränkt den Abzug für gewisse Betriebs-
ausgaben ein. So wirken sich zum Beispiel Aufwendun-
gen für Geschenke an Geschäftspartner und Kunden 
nur dann steuermindernd aus, wenn eine Grenze von 
50 Euro eingehalten wird. Und auch für Aufwendungen 
für ein häusliches Arbeitszimmer besteht eine Abzugs-
beschränkung. 

Darüber hinaus sind die Aufwendungen im Sinne des 
§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 bis 4, 6b und 7 EStG einzeln und 
getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben aufzu-
zeichnen.

· · ·

Zur ausführlichen Version:  

Klicken Sie hier

Kassensysteme: Meldepflicht startet ab 1. Januar 2025

Nach der gesetzlichen Regelung des § 146a der Ab-
gabenordnung (AO) müssen bestimmte elektronische 
Aufzeichnungssysteme (insbesondere elektronische Kas-
sensysteme und Registrierkassen) ab dem 1. Januar 2020 
über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
verfügen. Das Bundesfinanzministerium hat nun den 
Beginn der Mitteilungsverpflichtung nach § 146a  
Abs. 4 AO kommuniziert.

Regelung des § 146a Abs. 4 AO 
Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder 
andere Vorgänge mithilfe eines elektronischen Auf-
zeichnungssystems im Sinne des § 146a Abs. 1 erfasst, 
hat dem Finanzamt nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertragung Folgendes mit-
zuteilen:

• Name und Steuernummer des Steuerpflichtigen,

• Art der zertifizierten technischen Sicherheitseinrich-
tung,

• Art und Anzahl der verwendeten elektronischen Auf-
zeichnungssysteme,

• Seriennummer,

• Datum der Anschaffung und der Außerbetriebnahme 
des elektronischen Aufzeichnungssystems.

Das elektronische Mitteilungsverfahren wird ab dem  
1. Januar 2025 über „Mein ELSTER“ und die ERiC-
Schnittstelle zur Verfügung stehen.

Die Mitteilung von vor dem 1. Juli 2025 angeschafften 
elektronischen Aufzeichnungssystemen im Sinne des  
§ 1 Abs. 1 S. 1 der Kassensicherungsverordnung ist bis 
zum 31. Juli 2025 zu erstatten.

· · ·

Zur ausführlichen Version:  

Klicken Sie hier

https://www.rwt-gruppe.de/news/artikel/haeusliches-arbeitszimmer-aufzeichnungspflichten-beachten.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/artikel/kassensysteme-meldepflicht-startet-ab-1-januar-2025.html
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Steuerbescheide: Weiterhin kei-
ne Bekanntgabe an Samstagen, 
aber neue Viertagesfiktion!

Der Bundesrat hat dem Postrechtsmoder-
nisierungsgesetz Anfang Juli 2024 zuge-
stimmt. Dadurch werden insbesondere die 
Laufzeitvorgaben für die Zustellung von 
Briefen verlängert. 

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

Termingeschäfte: Beschränkung 
der Verlustverrechnung verfas-
sungsrechtlich bedenklich

Der Bundesfinanzhof hält die Verlustver-
rechnungsbeschränkung für Terminge-
schäfte bei summarischer Prüfung für nicht 
mit dem Grundgesetz vereinbar (Verstoß 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz). Er 
hat in dem Verfahren daher Aussetzung der 
Vollziehung gewährt.

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

Bestandskräftige Bescheide: 
Korrektur wegen Art und Weise 
der Aufzeichnungen 

Ermittelt ein Steuerpflichtiger seinen Ge-
winn durch Einnahmen-Überschussrech-
nung, ist die Art und Weise, in der er seine 
Aufzeichnungen geführt hat, eine Tatsache, 
die zur Korrektur eines bestandskräftigen 
Einkommensteuerbescheids führen kann, 
wenn sie dem Finanzamt nachträglich 
bekannt wird. 

Ausführliche Version:  

Klicken Sie hier

https://www.rwt-gruppe.de/news/artikel/steuerbescheide-weiterhin-keine-bekanntgabe-an-samstagen-aber-neue-viertagesfiktion.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/artikel/termingeschaefte-beschraenkung-der-verlustverrechnung-verfassungsrechtlich-bedenklich.html
https://www.rwt-gruppe.de/news/artikel/bestandskraeftige-bescheide-korrektur-wegen-art-und-weise-der-aufzeichnungen.html
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IT-Sicherheit: Wie den  
Cyber-Bedrohungen  
begegnen?

RWT vor Ort am 26. September 2024

Steuergestaltung 2024: 
Chancen, Risiken,  
Fallstricke
 

RWT-Webinar am 24. September 2024 

Umsatzsteuer-Trends 2024: 
Was Sie wissen müssen

RWT-Webinar am 15. Oktober 2024 
und am 13. November 2024 

Vermögens- und  
Unternehmensnachfolge

RWT vor Ort am 17. Oktober 2024
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